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Aurich, 14.07.2021 

 
IEL-Stellungnahme Nr. 4666-21-L1_00_02 
Neubau eines Wohnhauses in Emden, Brückstraße 60  
Hier: Einwirkende Schallimmissionen eines Feuerwehrstandortes 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Südlich Brückstraße“ 
Schalltechnische Beratung 
 
 

Sehr geehrter Herr Hagen, 
 
für das o. g. Projekt haben wir Ihnen unsere ersten Untersuchungsergebnisse in der  
IEL-Stellungnahme Nr. 4666-21-L1_00_01 vom 15.03.2021 zusammenfassend dargestellt. 
 
Für die weitere Planung sollen nun Vorschläge für passive Schallschutzmaßnahmen 
ausgearbeitet werden. Dies erfolgt auf der Grundlage der vorgenannten 
Berechnungsergebnisse und aufbauend darauf in Anlehnung an die DIN 4109-1 (Januar 
2018), DIN 4109-2 (Januar 2018) und die DIN 4109 (November 1989). 
 
Der Anhang enthält zunächst die Darstellung des sogenannten „maßgeblichen 
Außenlärmpegels“ (MALP). Dieser wird gemäß DIN 4109-2 (Januar 2018) Abschnitt 4.4.5 
„Festlegung zur rechnerischen Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels“ bestimmt. 
Aus dieser Darstellung werden die „Lärmpegelbereiche“ gemäß Tabelle 8 der DIN 4109 
(November 1989) bestimmt. Der Anhang enthält auch die Darstellung der Lärmpegelbereiche. 
Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, dass sich innerhalb des Plangebietes die 
Lärmpegelbereiche II bis V ergeben. 
 
Innerhalb des Plangebietes sollte der Bereich der LPB II bis LPB V als „Fläche für 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes“ definiert werden. 
 

Quteko Projektmanagement GmbH 
Detlef Hagen 
Osterstraße 14 
 
26122 Oldenburg 
 
per E-Mail 
 

mailto:mail@iel-gmbh.de
http://www.iel-gmbh.de
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Folgende Festsetzung wird empfohlen: 
 
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen, die sich innerhalb der „Fläche für 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes“ befinden, müssen besondere Anforderungen an die 
Luftschalldämmung erfüllen. Der Nachweis kann pauschal erfolgen. Hierfür kann folgende 
Vorgehensweise herangezogen werden: 
 
Für die Lärmpegelbereiche auf Basis der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ (Ausgabe 
November 1989) gilt: 
 
Lärmpegelbereich V: 
An allen der „Feuerwehrtechnischen Zentrale“ zugewandten und um bis zu 90° abgewandten 
Gebäudefronten von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Bädern und 
Hausarbeitsräumen sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den 
Anforderungen für den LPB V gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 1989, 
Tabelle 8, Zeile 5 entsprechen. An allen der „Feuerwehrtechnischen Zentrale“ abgewandten 
Gebäudefronten von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Bädern und 
Hausarbeitsräumen sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den LPB IV  
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 1989, Tabelle 8, Zeile 4, entsprechen. 
 
 
Lärmpegelbereich IV: 
An allen der „Feuerwehrtechnischen Zentrale“ zugewandten und um bis zu 90° abgewandten 
Gebäudefronten von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Bädern und 
Hausarbeitsräumen sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den 
Anforderungen für den LPB IV gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 1989, 
Tabelle 8, Zeile 4 entsprechen. An allen der „Feuerwehrtechnischen Zentrale“ abgewandten 
Gebäudefronten von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Bädern und 
Hausarbeitsräumen sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den LPB III  
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 1989, Tabelle 8, Zeile 3, entsprechen. 
 
Lärmpegelbereich III: 
An allen der „Feuerwehrtechnischen Zentrale“ zugewandten und um bis zu 90° abgewandten 
Gebäudefronten von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Bädern und 
Hausarbeitsräumen sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den 
Anforderungen für den LPB III gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 1989, 
Tabelle 8, Zeile 3 entsprechen. An allen der „Feuerwehrtechnischen Zentrale“ abgewandten 
Gebäudefronten von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Bädern und 
Hausarbeitsräumen sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den LPB II  
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 1989, Tabelle 8, Zeile 2, entsprechen. 
 
Lärmpegelbereich II: 
An allen der „Feuerwehrtechnischen Zentrale“ zugewandten und um bis zu 90° abgewandten 
Gebäudefronten von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Bädern und 
Hausarbeitsräumen sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den 
Anforderungen für den LPB II gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 1989, 
Tabelle 8, Zeile 2 entsprechen. 
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Allgemein gilt: 
 

a) Die Anforderungen an den passiven Schallschutz können verringert werden, wenn 
rechnerisch nachgewiesen wird, dass geringere Schalldämm-Maße erforderlich sind. 
Dies gilt insbesondere an gegenüber den Lärmquellen abgeschirmten oder den 
Lärmquellen abgewandten Gebäudefronten. 
 

b) Sind in den beschriebenen Aufenthaltsräumen Schlafräume vorgesehen, kann es bei 
geöffneten Fenstern zu Schlafstörungen kommen. In diesem Fall ist durch den Einbau 
schallgedämpfter Lüftungseinrichtungen eine ausreichende Belüftung der Räumlich-
keiten bei geschlossenen Fenstern sicherzustellen. 

 
c) Die Freiräume zum Aufenthalt von Menschen (Terrassen, Balkone, Loggien) innerhalb 

der „Fläche für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ sind auf der der „Feuerwehrtech-
nischen Zentrale“ abgewandten Gebäudefronten anzuordnen oder durch massive 
bauliche Anlagen (Nebengebäude, Lärmschutzwände) zu schützen. Dabei ist 
sicherzustellen, dass der Orientierungswert für die Tageszeit von 55 dB(A) für ein 
„Allgemeines Wohngebiet (WA)“ nicht überschritten wird. 

 
Ein Auszug der Tabellen 8 - 10 aus der DIN 4109 (November 1989) ist dem Anhang zu 
entnehmen.  
 
Zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise sollten weitere Gespräche stattfinden. Hierzu 
stehen wir gerne beratend zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
IEL GmbH 
 

     
i. V. Volker Gemmel (Dipl.-Ing.(FH)) 
(Technischer Leiter Schallschutz) 
 
 
Anhang: 
Darstellung Maßgeblicher Außenlärmpegel (1 Seite) 
Darstellung Lärmpegelbereiche (1 Seite) 
Auszüge aus DIN 4109 (November 1989) (1 Seite) 
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Darstellung: Maßgeblicher Außenlärmpegel
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Darstellung: Lärmpegelbereiche
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Zur weiteren Information werden nachfolgend auszugsweise die Tabellen 8, 9 und 10 der 
DIN 4109 (Jahrgang 1989) aufgeführt: 
 

Zeile 
Lärm-
pegel-

bereich 

„Maßgeblicher 
Außenlärmpegel“

in dB(A) 

Raumart 

Bettenräume 
in Kranken-

anstalten und 
Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, 

Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume und 

ähnliches 

Büroräume 
und 

ähnliches 

erf. R’w,res des Außenbauteils in dB 
1 I bis 55 35 30 - 
2 II 56 bis 60 35 30 30 
3 III 61 bis 65 40 35 30 
4 IV 66 bis 70 45 40 35 
5 V 71 bis 75 50 45 40 
6 VI 76 bis 80 2) 50 45 
7 VII >80 2) 2) 50 

 
Auszug „Tabelle 8 der DIN 4109“ Jahrgang 1989 
 
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen 

 

Korrekturwerte für das erforderliche resultierende Schalldämm-Maß nach Tabelle 8 in 
Abhängigkeit vom Verhältnis S(W+F) / SG 
 

S(W+F)/SG 2,5 2,0 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 
Korrektur + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 0 - 1 - 2 - 3 
S(W+F): Gesamtfläche des Außenbereiches eines Aufenthaltsraumes in m² 
S(G): Grundfläche eines Aufenthaltsraumes in m². 

 
Auszug „Tabelle 9 der DIN 4109“ Jahrgang 1989 
 
 

erf. R`w,res  
in dB  

nach Tabelle 8 

Schalldämm-Maß für Wand/Fenster in …dB/…dB bei folgenden 
Fensterflächenanteilen in % 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 
30 30/25 30/25 35/25 35/25 50/25 30/30 

35 35/30 
40/25 35/30 35/32 

40/30 40/30 40/32 
50/30 45/32 

40 40/32 
45/30 40/35 45/35 45/35 40/37 

60/35 40/37 

45 45/37 
50/35 

45/40 
50/37 50/40 50/40 50/42 

60/40 60/42 

50 55/40 55/42 55/45 55/45 60/45 -- 
 

Diese Tabelle gilt nur für Wohngebäude mit üblicher Raumhöhe von etwa 2,5 m und Raumtiefe von etwa 4,5 m oder mehr, 
unter Berücksichtigung der Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß erf. R`w, res des Außenbauteiles  

nach Tabelle 8 und der Korrektur von - 2 dB nach Tabelle 9, Zeile 2. 

 
Auszug „Tabelle 10 der DIN 4109“ Jahrgang 1989 


